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Auf Grund vorn § 11bis des Gesetzes über das Bauwesen vorn•~

10.6.1960/24.5.1964 gelangte der Strassen— und Baulinienpian der

sstrass ei der Säe Me‘~ Herbetswil in der Zeit

vd~l9.4.l965 -~ l7,5~l965 b~iffi Krbi~b üämt ~I‘i ii 0lten~d ~b~im

.Anrnannamt der Einwohnergerneinde He~b~tswil zur 8ff~ntlichen Auf

lage. Innert der Au±lagefrist gingen folgende Einsprachen ein:

1. Hans Wälchli—Aeschliniann, Rest. Wolfsschlucht, Herbetswil

2. Einwohnergemeinde Herbetswil

3, Frau Martha Diernand-Kast, Herbetswil

4. Calvado AG, Herbetswil, vertreten durch Herrn Dr. M.
Altenbach in Balsthal

5. 0. Meyer, Sägerei~ Herbetewil, vertreten durchHerru
Dr. M, Altenbach in Balsthal

6. Flurgenossenschaf-t Herhetswil

i~ni 5. August 1966 wurden im Restaurant Wolfsschlucht in Her—

betswil die Einsprachenverhandlungen zwischen den obgenarmten Ein—

sprechern und dem Bau—Departement durchgeführt,. Mit •Ai~na1~i~ der

Einwohnergemeinde Herbe bswil wurden alle Einsprachen zuruckgezogen

Nach weiteren Verhandlungen mit der Einwohnergerneinde zieht di~e

mit Brief vorn 16.8 1966 ihre Einsprache ebenfalls zuruck,

B~img~nannt~n ~St~as‘sen- u±~ B~ulinienplan handelt es sicht

vorläufig nur uni eine planliche Sicherstellung; de~shalb könnei~i auch

über den Zeitpunkt des f~usbaues noch keine verbindlichen Aussagen

gemacht werden. Bei der Sägerei Meyer drängt sich eine umfassende

Bereinigung der heute verkehrstechnisch ungenügenden Situation auf,

da die‘~alstrasse in jenem Teilstück ungenügend ausgebaute Kurven
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aufweist, Durch den Kauf der Liegenschaft GB Herbetewil Nr. 145,

Sägerei ‘N~yer, und den Wegfall der alten Kantonsstrasse wird der

Staat zu gegebener Zeit in der Lage sein, für das, für die neue

LinienfUlarung der ~ia1st~asse benötigte Kulturland weitgehend Rea1~

ersatz zu leisten,

Formell Wurde das Verfahren richtig durchg~efUhrt und ~iateriell

sind ebeiffalls k~ine Einwendungen anzubringen.

Es wird

beschlossen

Dem Strassen und BaulinienpI~,n bei der Sagerei Meyer, Herbetsvil,

wird die :Geneh~aigun~_erteilt~

Der Staatsschreiber

BauLDepart~nient (2)
Kant. Tiefbau~t (5), mit 1~ten und 3, gene~igten Plänen
Kant, Amt fur Wasserwirtschaft (2), mit 1 genehmigten Plan
Jtii, S~kretäre d~s Bau—Depart‘e~nentes (3)
~t, Plänungssteile. (2), mit: 1 genehmigten Plan
Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit 1 gen~hmigten Plan
Ammannamt der Einwohn~gernoinde, 4711 Her~etswil, mit 1 gen~hmigten
‚Plan
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